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«Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft» (LBR) 

1. Wer kann in der Luzerner Reihe publizieren?

1. Die Reihe «Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft» (LBR) steht den Luzerner
Professorinnen und Professoren, den Habilitierenden und Dissertierenden zur Publika­
tion juristischer Arbeiten offen. Sie wird im Auftrag der Luzerner Rechtsfakultät von Pro­
fessor Klaus Mathis herausgegeben. Die vorliegenden Hinweise richten sich an Dokto­
randinnen und Doktoranden, die ihre Arbeit in der Reihe publizieren möchten.

2. Für die Publikation von Dissertationen in der Reihe kommen grundsätzlich nur Arbeiten
in Frage, die mit dem Prädikat «magna cum laude» oder «summa cum laude» ange­
nommen worden sind. Über die Aufnahme in die Reihe entscheidet der Herausgeber.
Ein Antrag des Kollegiums auf eines der genannten Prädikate gilt als Empfehlung.

II. Was bietet die Reihe?

Die Veröffentlichung einer Dissertation in der Reihe ist insbesondere aus folgenden Grün­
den interessant: 

1. Die Autorin/der Autor publiziert ihre/seine Doktorarbeit in einer anerkannten Schriften­
reihe, die sich insbesondere als Forum sehr guter Doktorarbeiten schweizweit und da­
rüber hinaus einen Namen gemacht hat.

2. Für Dissertationen mit dem Prädikat «summa cum laude» bestehen Fördermöglichkei­
ten der Universität (vgl. unten Ziff. V).

3. Die Autorin/der Autor hat Anspruch auf 25 Freiexemplare. Weitere Exemplare kann
sie/er zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Autorenrabatt von 25% auf dem Laden­
preis nachbestellen.

4. Der Verlag unternimmt für jede Neuerscheinung Werbemassnahmen, die der
Autorin/dem Autor keine zusätzlichen Kosten verursachen. Dazu gehören die An­
kündigung in den verlagseigenen Werbemitteln, die Aufnahme in den Online-Katalog
und in das Verzeichnis der lieferbaren Bücher (VLB). Im Weiteren wird regelmässig
ein Reihenprospekt (gedruckt oder elektronisch) mit den aktuellen LBR-Werken
hergestellt und versendet.

5. Der Verlag übernimmt die drucktechnische Beratung und Begleitung. Er stellt 25
Exemplare der Universität Luzern (Rechtswissenschaftliche Fakultät) als Pflicht­
exemplare zu und übernimmt den Versand der von der Autorin/vom Autor bestimmten
Rezensionsexemplare. Weiter verschickt der Verlag die notwendigen Belegexemplare
an die wichtigsten deutschsprachigen Bibliografien (z.B. an die Schweizerische
Nationalbibliothek). Der Verlag sorgt - ohne gegenteiligen Wunsch der Autorin/des
Autors - für die Aufnahme der Dissertation in die Schweizerische Juristische Datenbank








